Wahlausschreiben

für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung, 
wenn sie aus einem Vertreter besteht
(§ 46 BPersVG i.V.m. § 6 BPersWVO)

Der Wahlvorstand bei der Techniker Krankenkasse ______________________

Wahlausschreiben

1. Gemäß § 57 i.V.m. § 59 Abs. 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) ist in der Dienststelle _____________________ eine Jugend- und Auszubildendenvertretung aus einer Person zu wählen.

2. Die Wahl findet statt 
am ___________ in der Zeit von _______ bis ________ Uhr statt.
Das Wahllokal befindet sich  _____Ort der Wahl_____________________.

3. Die zur Jugend- und Auszubildendenvertretung wahlberechtigten Beschäftigten (Auszubildende, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Beschäftigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) sowie die in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften werden aufgefordert, innerhalb von 18 Kalendertagen nach Erlass dieses Wahlausschreibens, Wahlvorschläge unter Beifügung der schriftlichen Zustimmung der vorgeschlagenen Bewerber beim Wahlvorstand einzureichen. 
Die Einreichungsfrist endet am 18 Kalendertage nach Erlass der Wahlausschreibens____________ um________.
Nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge können berücksichtigt werden.

4. Die Wahlvorschläge wahlberechtigter Beschäftigter müssen von mindestens drei zur Jugend- und Auszubildendenvertretung wahlberechtigten Beschäftigten unterzeichnet sein. Ein der Unterzeichner soll als Listenvertreter benannt werden.

5. Jeder zur Jugend- und Auszubildendenvertretung wahlberechtigter Beschäftigter kann seine Unterschrift zur Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung rechtswirksam nur für einen Wahlvorschlag abgeben (§ 9 Abs. 3 BPersWVO).

6. Jeder Wahlvorschlag, der von einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft eingereicht wird, muss von zwei Beauftragten, die Beschäftigte der Dienststelle und Mitglied der einreichenden Gewerkschaft sind, unterzeichnet sein. Jede Gewerkschaft kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. 

7. Jeder Wahlvorschlag soll mindestens zwei Bewerber aufweisen. 

8. Die einzelnen Bewerber sind mit Familienname, Vorname, Geburtsdatum und 
Funktionsbezeichnung aufzuführen.

9. Wahlvorschläge, die nicht die erforderlichen Unterschriften aufweisen oder nach 
Ablauf der Einreichungsfrist eingereicht werden, sind ungültig.

10. Die gültigen Wahlvorschläge werden spätestens am _5 Arbeitstage vor Beginn der Stimmabgabe bis zum Abschluss dieses Wahlausschreibens bekannt gegeben.

11. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.

12. Das Wählerverzeichnis liegt vom ___ Erlass des Wahlausschreibens       _ bis zum Abschluss der Stimmabgabe von Montag bis Freitag (ausgenommen Wochenfeiertage) von ______ bis ______ Uhr bei ____Stelle der Auslage_______ zur Einsicht aus.
Die Wahlordnung findet sich im SGB Intranet plus. 
Einsprüche gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses können binnen sechs 
Arbeitstagen beim örtlichen Wahlvorstand schriftlich bis zum __6 AT seit Auslegung des Wählerverzeichnisses__, ______ Uhr eingelegt werden.

13. Wählbar sind gem. § 58 Abs. 2 BPersVG alle Beschäftigten, die am Wahltage noch nicht das 26. Lebensjahr vollendet haben, wöchentlich regelmäßig mindestens 18 Stunden beschäftigt sind und am Wahltage seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich ihrer obersten Dienstbehörde angehören.

Nicht wählbar sind der Leiter der Dienststelle, sein ständiger Vertreter und Beschäftigte, die zu selbstständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten befugt sind sowie Beschäftigte, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen.

14. Gewählt kann nur werden, wer in einem gültigen Wahlvorschlag aufgenommen ist.

15. Zur Jugend- und Auszubildendenvertretung wahlberechtigte Beschäftigte, die am Tage der Stimmabgabe verhindert sind, können ihr Wahlrecht schriftlich ausüben. Auf ihr Verlangen wird ihnen der Wahlvorstand die erforderlichen Unterlagen aushändigen, bzw. übersenden.

16. Für die bei __________________ beschäftigten Wahlberechtigen wird die schriftliche Stimmabgabe angeordnet (§ 19 BPersWVO). Eines Antrags auf Zusendung der Unterlagen bedarf es nicht.(Nur einfügen falls zutreffend)

17. Wahlvorschläge, Einsprüche und Erklärungen sind schriftlich beim Wahlvorstand (hier Adresse einfügen) einzureichen. Die öffentliche Stimmauszählung findet am _spätestens 6 Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens  im ________________ ab ______ Uhr statt. Im Anschluss daran erfolgt die Sitzung des Wahlvorstandes, in der das Wahlergebnis festgestellt wird. 

____________________, den ___________________________

____________________        ____________________        ____________________

(Unterschrift)
(Unterschrift)

Vorsitzende/r                         
stellv. Vorsitzende/r
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